
Verwaltungsvorlage VL-26/2020 Seite 1 von 2 

 

  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-26 /2020  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Büro Bürgermeister 11.02.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Sicherheit und Ordnung vorberatend 03.03.2020 1/20   

Rat der Stadt Lünen beschließend 12.03.2020 1/20 6  

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Förderung des Ehrenamtes 
hier: Freies Parken für Inhaber der Ehrenamtskarte NRW auf dem Theaterparkplatz 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N   

Geringe Einbußen bei den Parkgebühren sind zu erwarten.  

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

- 
KL I M A V E R T RÄ GL I CH K E I T  

- 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Rat der Stadt Lünen beschließt die 4. Änderungsordnung zur Gebührenordnung für 

Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Lünen (Parkgebührenordnung) vom 03.11.2008 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Das Ehrenamt stellt in Lünen eine bedeutende Säule des gesellschaftlichen Miteinanders dar. 

Dementsprechend ist es ein Anliegen von Rat und Verwaltung, das Ehrenamt wertzuschät-

zen, zu fördern und zu unterstützen. 

 

Die Ehrenamtskarte NRW stellt einen wichtigen Baustein in der Anerkennungskultur dar, 

weil den engagierten Bürgerinnen und Bürgern mit mehr als bloßen Worten gedankt wer-

den kann. Ehrenamtskarteninhaber erhalten in ganz Nordrhein-Westfalen vergünstigten 

Eintritt in viele öffentliche oder private Einrichtungen, zu Veranstaltungen oder Zugang zu 

öffentlichen Leistungen. Ein Überblick über die Vergünstigungen, die in Lünen und Umge-

bung gewährt werden, ist auf der Homepage der Stadt Lünen dargestellt. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, durch Änderung der derzeitigen Gebührenordnung für Park-

scheinautomaten, das Angebot der Vergünstigungen im Bereich der Stadt Lünen auszuwei-

ten, indem Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarte zeitweise das freie Parken auf 

dem Theaterparkplatz ermöglicht wird.  

• Mo. - Fr. 16 - 19 Uhr (danach ist das Parken generell kostenfrei) 

• samstags ganztägig 

 

Das Einräumen von Vergünstigungen kann die engagierten Bürgerinnen und Bürger auch 

direkt bei der Ausübung ihres Ehrenamtes unterstützen. Hier entlastet die Vergünstigung 

die Ehrenamtskarteninhaberinnen und -inhaber, die zur Ausübung ihres Ehrenamtes den 

Innenstadtbereich mit dem Auto aufsuchen. Konkret soll das beispielsweise Ehrenamtlern 

zugute kommen können, die sich als Trainer oder Übungsleiter von Vereinen in der Rund-

sporthalle engagieren. Mit dieser Zielrichtung wurden hier Zeit und Ort der Vergünstigung 

in Abwägung mit einer Begrenzung der Erlösminderungen bei den Parkentgelten gewählt.  

 

Die allgemeine Wertschätzung des Engagements wird durch diese Vergünstigung für Inha-

ber der Ehrenamtskarte mit einem Nutzen verbunden. Dies soll dazu beitragen, dass die 

Stadt das Ehrenamt im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit den zur Verfügung stehenden Mit-

teln attraktiver gestaltet, um damit auch weitere Personen für ein Ehrenamt gewinnen zu 

können. 
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